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Reinigungstätigkeit

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Reinigungsmit-

tel)

 SDB anfordern und dem Personal zur Verfü-
gung stellen

 Geeignete Schutzausrüstungen zur Verfügung 
stellen

 Keine gesundheitsschädlichen Produkte ver-
wenden lassen

 Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefah-
renstoffe

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B. Einsammelns der Ab-
fälle vom Boden und aus den Kü-
beln, Kontakt mit scharfkantigem

Material)

 Schutzhandschuhe zur Verfügung stellen (laut 
EN 388, Schutzgrad zumindest 2444)

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Sturz, Ausrutschen, Stol-
pern, Umknicken (z.B. bei der

Reinigung der Böden)

 Geeignete Schuhe mit rutschfester Sohle zur 
Verfügung stellen

 Eventuell Warnschilder zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Physische Belastung

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch einseiti-
ge dynamische Arbeit (z.B. häu-

fig wiederholte Bewegungen)

 Vorzugsweise Produkte geringer Packungsgrö-
ße ankaufen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Hinweis: Für die Risikoanalyse und Bewertung das Formblatt Anlage C „Tätigkeitsbeschreibung des Hilfs-
personal“ vom Beschluss der Landesregierung Nr. 484 vom 02.05.2017 zusätzlich ausfüllen, siehe MOD VI.

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Reinigungsmit-

tel)

 Geeignete Schutzausrüstungen verwenden 

 Eventuelle Hautreizungen sofort dem Arbeitge-
ber bzw. Vorgesetzten melden

 Die in den SDB enthaltenen Angaben berück-
sichtigen

 Keine gesundheitsschädlichen Produkte ver-
wenden
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 Nur Originalbehälter benutzen und die Informati-
onsetikette genau durchlesen

 Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefah-
renstoffe

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B. Einsammelns der Ab-
fälle vom Boden und aus den Kü-
beln, Kontakt mit scharfkantigem

Material)

 Schutzhandschuhe verwenden (laut EN 388, 
Schutzgrad zumindest 2444)

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. aus erhöhter

Position)

 Ausschließlich normgerechte tragbare Leitern 
verwenden

 Arbeiten, bei denen eine Absturzgefahr auftre-
ten kann möglichst vermeiden oder zu zweit in 
größtmöglicher Sicherheit durchführen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Sturz, Ausrutschen, Stol-
pern, Umknicken (z.B. bei der

Reinigung der Böden)

 Schuhe mit rutschfester Sohle verwenden

 Eventuell Warnschilder aufstellen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Physische Belastung

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch Hal-
tungsarbeit (Zwangshaltung),

Haltearbeit (z.B. unsachgemäße
Haltung durch Reinigung von

schwer zu erreichenden Stellen)

 Eine ergonomisch korrekte Haltung beibehalten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Physische Belastung

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch einseiti-
ge dynamische Arbeit (z.B. häu-

fig wiederholte Bewegungen)

 Vorzugsweise Produkte geringer Packungsgrö-
ße ankaufen

 Zur Beförderung schwerer Lasten Hilfsmittel 
verwenden (z.B. Transportwägen, Stapler usw.)

 Schwere Lasten nicht alleine anheben

 Siehe spezifische Risikobewertung

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


